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Workshop I
Im Workshop I „Ausschuss ambulante/stationäre 
ärztliche Versorgung“ wurden die Chancen und 
Risiken, die sich aus § 116 b Sozialgesetzbuch V 
ergeben, behandelt. Grundsätzlich wird im Pati-
enteninteresse die Öffnung der Krankenhäuser 
zur Behandlung bestimmter spezieller Erkran-
kungen begrüßt. Es wurde ausdrücklich dabei 
betont, dass dies nur unter Berücksichtigung der 
vorhandenen vertragsärztlichen Facharztstruk-
tur verwirklicht werden kann. 
Die verschiedenen Aspekte des Vertragsarzt-
rechtsänderungsgesetzes (VÄndG) für den nie-
dergelassenen Arzt und den Krankenhausarzt 
wurden diskutiert. Ein besonderes Augenmerk 
wurde auf die Ausgestaltung der Koopera-
tionsverträge gelegt, insbesondere unter Be-
rücksichtigung der Berufsordnung. 
Die zur Entscheidung befugten Gremien zur 
Bestimmung von Krankenhäusern für die am-
bulante Erbringung hoch spezialisierter Kata-
logleistungen bei seltenen Erkrankungen und 
Erkrankungen mit besonderen Krankheitsver-
läufen werden aufgefordert, dies in angemes-
sener und sachgerechter Weise vorzunehmen. 
Hierbei ist insbesondere die vor Ort bestehende 
Situation der vertragsärztlichen spezialisierten 
fachärztlichen Versorgung zu berücksichtigen. 
Auch die Krankenhäuser sollten ihre Antrag-
stellung verantwortungsvoll unter diesen Vor-
aussetzungen vornehmen.
Infolge des VÄndG haben sich zahlreiche neue 
Möglichkeiten ärztlicher Kooperationen eröff-
net. Gemäß § 24 der Berufsordnung für die 
Ärzte Bayerns soll der Arzt alle Verträge über 
seine ärztliche Tätigkeit vor ihrem Abschluss der 
Kammer vorlegen, damit geprüft werden kann, 
ob die beruflichen Belange gewahrt sind. Oft 
sind dem Arzt die mit diesen Verträgen einher-
gehenden Rechtsprobleme nicht ohne weiteres 
ersichtlich. Die Bildung von Kooperationen 
soll hierdurch gefördert, keinesfalls verhindert 
werden. Der Bayerische Ärztetag unterstützt 
ausdrücklich die detaillierte Vertragsprüfung 
durch die Bayerische Landesärztekammer.

Professor Dr. Gerhard Wündisch, Bayreuth
Dr. Eva Müller (BLÄK)

Workshop II
Mit dem Thema „(De)-Professionalisierung 
der Ärzte, Akademisierung der Pflege. Wohin 
wollen wir?“ befassten sich die Mitglieder des 
Workshops II des „Ausschusses Angestellte und 
beamtete Ärzte“.

Unter dem ökonomischen Druck werden an den 
Krankenhäusern derzeit die personellen Res-
sourcen der medizinischen Fachberufe und de-
ren Aufgabenverteilung diskutiert und neu ge-
ordnet. Resultat: Im Krankenhaus der Zukunft 
werden deutlich weniger Ärzte und deutlich 
mehr gut qualifizierte Pflegekräfte arbeiten. 

So versuchen die entsprechenden Gremien dem 
zunehmenden Ärztemangel und dem angeblich 
„hohen Preis“ des Arztes entgegenzusteuern. 
Dabei sei auf Folgendes hingewiesen: Ein Arzt 
kostet (ohne Überstunden und ohne Nacht-
schicht) 0,59 Euro pro Minute, eine Pflegekraft 
0,43 Euro pro Minute und eine Medizinische 
Fachangestellte 0,36 Euro pro Minute.

Nach wie vor verlassen gut ausgebildete Ärzte 
bereits im Praktischen Jahr das Land oder su-
chen sich paramedizinische Berufsfelder. Die 
anhaltende Unzufriedenheit innerhalb der 
Ärzteschaft bezieht sich aber nicht allein auf 
Arbeitszeit und Bezahlung. Sie bezieht sich 
auch auf die Eingriffe des Gesetzgebers in die 
Organisation des ärztlichen Berufes mit stetig 
wachsender Bürokratie, mit raschem Wechsel 
immer neuer Versorgungsformen, die Kranken-
häuser wie Niedergelassene betreffen.

Es geht nicht um „Entmachtung“ und auch 
nicht um „Dr. Schwester“, sondern es geht da-
rum, dass sich Ärzte wieder auf ihre Kernaufga-
ben konzentrieren können. Dabei müssen von 
Ärzten bislang übernommene nichtärztliche 
Tätigkeiten anderen Berufsgruppen übertra-
gen werden. Bei der Delegation von ärztlichen 
Tätigkeiten müssen die rechtlichen und fach-
lichen Voraussetzungen geprüft werden.

Dr. Christina Eversmann, München
Thomas Schellhase (BLÄK)

Workshop III
„Mängel in der PJ-Ausbildung – was muss sich 
ändern?“

Mit diesem Thema befasste sich der Workshop 
III, den der „Ausschuss für Hochschulfragen“ 
ausrichtete. Mit Statistiken der Bundesärzte-
kammer und des Statistischen Bundesamtes 
kann der „Verlust an Medizinstudenten im Ver-
lauf des Studiums“ und die sinkende „Zahl der 
Absolventen im Fach Humanmedizin“ nachvoll-
zogen werden.

Bei verbesserungswürdigen Studienbedingun-
gen insbesondere im Praktischen Jahr (PJ) 
(starke Arbeitsbelastung des PJ-Studenten bei 
gleichzeitigem Zwang, sich auf das „Hammer-
examen“ vorzubereiten), haben die Studenten 
nur wenig Möglichkeit sich auf ihre praktische 
Ausbildung zu konzentrieren. Sie erhalten – so 
auch eine Umfrage des Hilfsausschusses der 
Bayerischen Landesärztekammer aus dem Jahr 
2006 – in der Regel keine Vergütungen oder 
„geldwerte Vorteile“ wie beispielsweise freie 
Kost oder zumindest einen Essenszuschuss.

Im Workshop wurden zahlreiche Anträge ge-
meinsam formuliert, um die Ausbildung im PJ 
oder die diesbezüglichen Rahmenbedingungen 
zu verbessern:

So wurde die Abschaffung des Hammer-
examens durch eine Änderung der Approba-
tionsordnung für Ärzte, die Einführung einer 
Ausbildungspauschale und Curricula bzw. Log-
bücher im PJ, das „zur Seite stellen“ von fach-
ärztlichen Mentoren, die Verbesserung der me-
dizinischen Ausbildung und der Anspruch auf 
Zeiten für Forschung und Lehre gefordert.

Mit überwältigender Mehrheit wurden all diese 
Anträge am 64. Bayerischen Ärztetag ange-
nommen.

Professor Dr. Günter Lob, München
Marie-Luise Hof (BLÄK)




